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14 „DER FOURIER" 1930

Weise wird das Flugzeug noch mancherorts, je länger
je mehr, Verwendung für die Verpflegung von expo-
nierten Posten finden.

Anschliessend an diese Ausführungen des Refe-
renten folgte noch die Vorführung eines Films betref-
fend das Flugmeeting in Zürich vom Jahre 1928.

Dem Vortragenden, der durch seine sehr interes-

santen Ausführungen die Anwesenden voll und ganz
zu gewinnen vermochte, gebührt der aufrichtigste
Dank. Das Referat war ausserordentlich gut durch-
dacht und es hat der Referent seinen Zweck, die Zu-
hörer zu befriedigen, vollständig erreicht.
Anmerkung.

Das Manuskript zu diesem Referat stammt aus der Feder von Lt. Q.M.
Zaugci Paul, O.K K., Bern.

Einige Betrachtungen zur Truppenkomptabilität.
(Von Lt. Q.-M. Paul Zaucjg, Vpf. Abt. 3, Bern, O. K. K.)

Die Truppenkomptabilität hat gestützt auf die
neue Zif. 139 der I. V. 1930 Abänderungen von be-
achtenswerter Bedeutung erfahren. Unterziehen wir
vorerst die in den administrativen Einheiten (Kp. Bttr.
Schw. Kol.) zu erstellenden Kompbabilitäten einer nä-
hern Betrachtung so ergibt sich was folgt:

Nach bisheriger Ordnung hat der Ein-
heitskdt. auf sämtlichen Kontrollen die Richtigkeit be-
scheinigt. Auf Ausgabenbelegen, die sich auf die Kon-
trollen stützten, hat der Einheitskdt. quittiert, z. B.
beim Sold-, Reiseentschädigungs- und Verpflegungsbe-
leg. Die sämtlichen übrigen Belege hat er visiert.

Der Fourier hatte nach bisheriger Praxis weder
die Befugnis Kontrollen, Belege oder Abrechnungen zu
visieren, noch für dieselben die Richtigkeit zu be-
scheinigen.

In Anlehnung an Alinea 1 der Ziffer 139 ergeben
sich folgende Neuerungen: ;

Der Einheitskdt. hat auf sämtlichen Kontrollen
(Mannschafts-, Pferde-, Transportmittelkontrolle, Kon-
trolle der am Einrückungstag entlassenen Mannschaf-
ten, Verzeichnis der am Einrückungstag entlassenen
bezw. allfl. in die Kuranstalt versetzten Kav. Pferde,
Kontrolle über allfl. Hilfs- und Zivilpersonal) sein Vi-
sum aufzutragen. Er visiert nunmehr auch die sämt-
liehen Belege, deren Ausgaben sich auf die bezüglichen
Kontrollen stützen, wie beispielsweise den Sold-, Rei-
seentschädigungs- und Verpflegungsbeleg, wie über-
haupt sämtliche Einnahmen- und Ausgabenbelege. E-
benso visiert er den der Komptabilität in einem Exem-
plar pro Soldperiode beizulegenden Standortbeleg, so-
wie die Generalrechnung. Mit diesem Visum dokumen-
tiert der Einheitskdt. seine Kenntnisnahme und Ge-
nehmigungserteilung.

Dein Fourier wird nunmehr nach neuer Vor-
schritt die Befugnis eingeräumt, auf all den vorstehend
aufgezählten Kontrollen die Richtigkeit zu bescheinigen.
Ueberdie? bescheinigt der Fourier die Richtigkeit auf
auf dem Standortbeleg, der Generalrechnung, sowie
den sämtlichen Einna hm en- und Ausgaben-
belegen, also auch dem Sold-, Reiseentschädigungs-
und Verpflegungsbeleg. Zu diesem Behufe lässt sich
der Fourier vorteilhaft ein Stempelchen anfertigen mit
dem Text:

Die Richtigkeit bescheinigt,
den

Der Fourier:

Erwähnenswert ist noch, dass der Fourier nun-
mehr auch die Kompetenz hat, die in der Einheit aus-
zustellenden Gutscheine für Brot, Fleisch, Käse usw.
zu unterzeichnen.

Diese ziemlich weitgehenden Kompetenzenbefug-
nisse der Fouriere dürfen von diesen Letztern als Zu-
trauensvotum ausgelegt werden und es liegt nun an
ihnen, sich dieses Zutrauens in der Weise würdig zu
erweisen, indem die Fouriere sich bestreben, mög-
liehst tadellose Arbeiten abzuliefern.

Was sodann die Neuerungen in den Stäben (Ab-
teilung, Bataillon, Regiment usw.) anbetrifft, ergibt
sich folgende Neuerung:

Der Kommandant, im Divisionsstab der Stabchef,
visiert nur die Bestandeskontrollen und die soldperio-
den weisen Generalrechnungen.

Der Rechnungsführer (Quartiermeister) beschei-
nigt die Richtigkeit aller Kontrollen, des Standortbele-
ges, der sämtlichen Einnahmen- und Ausgabenbelege,
sowie der soldperiodenweisen Generalrechnungen. Da-
raus resultiert sozusagen ein völlig verändertes Bild
dieses Komptabilitätentyps. An Stelle der bisherigen
Visa der Kommandanten tritt nunmehr die Richtig-
keitsbescheinigung des Rechnungsführers. Es kann auch
diesem Letztern empfohlen werden, sich einen Stempel
mit entsprechendem Aufdruck anfertigen zu lassen.

Dieses neue Verfahren bildet sowohl für den

Kommandanten, als auch für den Rechnungsführer eine
wesentliche Erleichterung gegenüber der bisherigen
Praxis. Sicherlich hat der Kommandant bei der Ent-
lassung weit wichtigere Liquidationsgeschäfte zu be-

sorgen, als die manchmal in die hunderte zählenden
Komptabilitätsbelege zu visieren. Für den R.echnungs-
führer (Quartiermeister) andererseits werden nunmehr
diesbezügliche Hin- und Her-Speditionen und lang-
wierige Korrespondenzen erspart. Aus diesen Gründen
darf das nunmehrige, vereinfachte Verfahren begriisst
werden.

Es inuss noch beigefügt werden, dass selbstredend
die bisherigen Visa bei Spezialausgaben, wie beispiels-
weise des Oberfeld- oder Oberpferdearztes (Zif. 127

I. V.) etc. nach wie vor auf den Belegen enthalten
sein müssen.
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